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Gericht 

OGH 

Rechtssatznummer 

RS0126285 

Entscheidungsdatum 

04.11.2010 

Geschäftszahl 

8ObA59/10z 

Norm 

ArbVG §105 Abs3 Z2 

Rechtssatz 

Bei der Beurteilung der Beeinträchtigung wesentlicher Interessen nach § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG ist im Fall eines 
gerechtfertigten Wochenpendelns jedenfalls der dafür aufzuwendende finanzielle Mehraufwand zu 
berücksichtigen. Hat der Arbeitnehmer tatsächlich eine allerdings nachteilige neue Arbeitsstelle angenommen, so 
sind unabhängig davon seine Arbeitsmarktchancen zum Konkretisierungszeitpunkt zu beurteilen. Bei besonders 
qualifizierten Tätigkeiten erscheint es dabei gerechtfertigt, die Prüfung allgemein auf solche Tätigkeiten zu 
beziehen, die der Ausbildung und den Fähigkeiten des Arbeitnehmers entsprechen, und nicht auf die tatsächlich 
ausgeübte Beschäftigung und die damit verbundene berufliche Stellung zu beschränken. 

Entscheidungstexte 

TE OGH 2010-11-04 8 ObA 59/10z 


